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Wirksamer Trinkwasserschutz durch
Bestimmung der Zuströmbereiche (Mo.
20.3625)

Protection des eaux

Die Qualität des Grund- und Trinkwassers stand im Zentrum der Motion Zanetti (sp, SO)
mit dem Titel «Wirksamer Trinkwasserschutz durch Bestimmung der
Zuströmbereiche», die er im Juni 2020 einreichte. Der Motionär forderte darin, dass
bis zum Jahr 2035 die Zuströmbereiche von allen Grundwasserfassungen, die im
öffentlichen Interesse liegen, von den Kantonen bestimmt werden sollen, wobei der
Bund 40 Prozent des dadurch für die Kantone entstehenden Aufwandes
subventionieren würde. Die Kantone sollen dem Bund zwei Jahre nach Inkrafttreten der
entsprechenden Gesetzesänderung die Planung zur Bestimmung der Zuströmbereiche
vorlegen und danach regelmässig zum Stand der Umsetzung der Planung Bericht
erstatten. Zudem verlangte Zanetti, dass im Zuströmbereich von Trinkwasserfassungen
nur noch Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden dürfen, deren Abbauprodukte den
Grenzwert von 0.1 Mikrogramm pro Liter im Grundwasser nicht überschreiten. Dieser
Schutz der Grundwasserfassungen ergänze die Ziele der Agrarpolitik 22+ sowie einer
parlamentarischen Initiative der WAK-SR «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden
reduzieren» (Pa.Iv. 19.475). Auslöser für die Motion Zanetti war die Problematik des
grossflächig mit Abbauprodukten des Wirkstoffs Chlorothalonil verunreinigten
Grundwassers, worüber auch die Presse berichtet hatte.
Der Bundesrat war mit der Stossrichtung der Motion einverstanden, er lehnte diese
jedoch aus formellen Gründen ab, da der letzte Punkt der Motion (Verbot des Einsatzes
von bestimmten Pflanzenschutzmitteln im Zuströmbereich von Trinkwasserfassungen)
durch die in der parlamentarischen Initiative der WAK-SR vorgesehenen
Gesetzesänderungen bereits erfüllt werde.
In der Herbstsession 2020 zog Roberto Zanetti den letzten Punkt seiner Motion zurück,
woraufhin sich Bundesrätin Simonetta Sommaruga bereit erklärte, die anderen Punkte
der Motion zur Annahme zu empfehlen. Der Ständerat stimmte dieser Version der
Motion schliesslich stillschweigend zu. 1

MOTION
DATE: 17.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Mit seiner Motion «Wirksamer Trinkwasserschutz durch Bestimmung des
Zuströmbereichs» strebte Roberto Zanetti (sp, SO) die Stärkung des Grund- und
Trinkwasserschutzes an. Nachdem der Ständerat in der Herbstsession 2020 einer
modifizierten Version des Vorstosses zugestimmt hatte (Zanetti hatte den letzten Punkt
seiner Motion zurückgezogen), beugte sich die grosse Kammer in der Frühjahressession
2021 über die Motion.
Wie die Kommissionssprecherinnen Munz (sp, SH) und Bulliard-Marbach (mitte, FR)
berichteten, hatte sich die Mehrheit der UREK-NR dafür ausgesprochen, die Motion
anzunehmen. Mit 13 zu 3 Stimmen bei 7 Enthaltungen hatte sie zudem eine Änderung
von Ziffer 2 der Motion beantragt. Damit soll der Bund nur jene Arbeiten zur
Ausscheidung der Zuströmbereiche finanziell unterstützen, welche die Kantone bis
2030 abgeschlossen haben. Mit dieser Änderung solle der Druck auf die Kantone erhöht
werden. Die SVP-Minderheit um Pierre-André Page (svp, FR), welche die Ablehnung der
Motion beantragte, verzichtete auf ihr Votum. 
Umweltministerin Simonetta Sommaruga erläuterte, dass der Bundesrat das Anliegen
der abgeänderten Motion unterstütze. Der Bundesrat sei der Ansicht, dass die
Ausscheidung der Zuströmbereiche äusserst wichtig sei und rasch vonstatten gehen
solle. Sommaruga wies zudem auf die enge Verflechtung dieser Motion mit der
parlamentarischen Initiative «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren»
(19.475) hin. Die Mehrheit des Ständerats hatte es (im Gegensatz zum Nationalrat) stets
abgelehnt, die Forderung dieser vorliegenden Motion in die parlamentarische Initiative
aufzunehmen. Die kleine Kammer habe vielmehr den Weg über die Motion befürwortet,
da damit eine reguläre Vernehmlassung ermöglicht werde, was im Falle einer
parlamentarischen Initiative nicht üblich sei. Sommaruga zeigte Verständnis für diese
Haltung, da die Kantone bei der Ausscheidung der Zuströmbereiche stark betroffen und
gefordert seien und entsprechend konsultiert werden sollten. Sie verstehe aber auch
die Haltung des Nationalrates und der Minderheit des Ständerats, welche den rascheren
Weg über die parlamentarische Initiative vorgezogen hätten. 
Nach einigen Rückfragen aus dem Plenum, die vor allem die Verflechtung mit der
parlamentarischen Initiative 19.475 betrafen, nahm die grosse Kammer die erneut
abgeänderte Motion mit 130 zu 50 Stimmen bei 6 Enthaltungen an. Die ablehnenden

MOTION
DATE: 10.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Stimmen stammten allesamt von Mitgliedern der SVP. Als nächstes wird sich wiederum
der Ständerat mit der Motion befassen. 2

Der Ständerat befasste sich in der Sommersession 2021 zum zweiten Mal mit einer
Motion Zanetti (sp, SO) zum Schutz von Trinkwasserfassungen. Die kleine Kammer
hatte einer abgeänderten Version der Motion bereits im Herbst 2020 zugestimmt.
Unterdessen hatte der Nationalrat dem Vorstoss ebenfalls zugestimmt, jedoch nicht
ohne vorher selber noch eine Änderung daran vorzunehmen. So hatte die grosse
Kammer beschlossen, dass nur jene Arbeiten zur Ausscheidung der Zuströmbereiche
vom Bund finanziell unterstützt werden sollen, welche die Kantone bis 2030 finalisiert
haben. Die kleine Kammer stimmte der Motion in dieser Form stillschweigend zu. 3

MOTION
DATE: 15.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Améliorer l'efficacité du programme de
protection des eaux dans l'agriculture (Po.
22.3875)

Agriculture et protection de l'environnement

La commission de gestion du Conseil national (CDG-CN) a profité du dépôt de deux
motions (Mo. 22.3873 et Mo. 22.3874) sur la protection des eaux pour exiger du Conseil
fédéral un rapport sur le programme de protection des eaux dans l'agriculture, aussi
appelé programme 62a. Isabelle Pasquier-Eichenberger (verts, GE), rapporteuse de
commission, note que « le programme ne rencontre pas le succès attendu ». La
question se pose donc de savoir comment renforcer son attractivité. Le Conseil fédéral
s'est dit opposé au postulat, les offices fédéraux de l'environnement (OFEV) et de
l'agriculture (OFAG) s'étant déjà emparés de cette problématique et travaillant sur des
mesures pour que ce programme soit davantage utilisé. L'objet a été accepté par 124
voix contre 62 et 2 abstentions. Les voix s'y opposant sont principalement venues de
l'UDC, quelques élu.e.s du Centre et du PLR s'y additionnant. 4

POSTULAT
DATE: 22.06.2022
KAREL ZIEHLI

Klärung und Stärkung der
Aufsichtsinstrumente und
Interventionsmöglichkeiten des Bundes im
Bereich des Grundwasserschutzes (Mo.
22.3874)

Protection des eaux

Die Klärung und Stärkung der Aufsichtsinstrumente und Interventionsmöglichkeiten
des Bundes im Bereich des Grundwasserschutzes standen im Zentrum einer Motion
der GPK-NR, welche diese im Rahmen ihrer Arbeiten zum Bericht «Grundwasserschutz
in der Schweiz» formuliert hatte. Die vorliegende Motion gesellte sich zu einer Motion
für verbindliche Fristen für den Vollzug im planerischen Grundwasserschutz sowie zu
einem Postulat zur Stärkung des Gewässerschutzes in der Landwirtschaft.
Die Motion verlangte vom Bundesrat, dass das geltende Gewässerschutzrecht um
Aufsichts- und Interventionsmöglichkeiten erweitert wird, damit der Bund den Vollzug
der Massnahmen im planerischen Grundwasserschutz stärken könne. Dazu schlug die
GPK-NR eine Präzisierung der Berichterstattungspflicht beim Vollzug durch die Kantone
gegenüber dem Bund, Sanktionsmöglichkeiten bei Vollzugsdefiziten durch die Kantone
sowie die Einführung der gezielten finanziellen Förderung des kantonalen Vollzugs vor.
Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion, lehnte indes die Forderung nach
der finanziellen Unterstützung des Vollzugs durch die Kantone ab. 5

MOTION
DATE: 28.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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In der Wintersession 2022 befasste sich der Nationalrat mit der Motion «Klärung und
Stärkung der Aufsichtsinstrumente und Interventionsmöglichkeiten des Bundes im
Bereich des Grundwasserschutzes» der GPK-NR zusammen mit zwei weiteren
Vorstössen der Kommission zum Thema Grundwasserschutz (Mo. 22.3873; Po. 22.3875).
Kommissionssprecher Thomas de Courten (svp, BL) wies darauf hin, dass das
Bundesrecht bezüglich der Ausscheidung von Grundwasserschutzgebieten bislang
durch die Kantone nur ungenügend umgesetzt werde und daher die Qualität des
Grundwassers nicht überall gewährleistet sei. Folglich brauche der Bund mehr
Möglichkeiten, den Vollzug zu kontrollieren und die Kantone zu unterstützen.
Umweltministerin Sommaruga rekapitulierte die Stellungnahme des Bundesrates und
betonte dabei, dass der Bundesrat bereit sei, diejenigen Punkte der Motion
anzunehmen, welche die Kontrolle des Vollzugs stärken wollen. Es sei hingegen nicht
sinnvoll, dass der Bund finanziell einspringe, wenn die Kantone ihre Vollzugsaufgaben
nicht wahrnähmen, und diejenigen Kantone, die ihre Aufgaben erledigten, leer
ausgingen. Entsprechend empfahl sie den zweiten Punkt der Motion zur Ablehnung. Die
grosse Kammer sah dies jedoch anders und nahm den Vorstoss in Gänze an. Für
Annahme des zweiten Punktes stimmten 135 Mitglieder des Rates, 50 sprachen sich
dagegen aus und 4 enthielten sich der Stimme. Die anderen beiden Bestimmungen
wurden stillschweigend angenommen. 6

MOTION
DATE: 08.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Bericht Grundwasserschutz in der Schweiz

Protection des eaux

Im Juni 2022 publizierte die GPK-NR den Bericht «Grundwasserschutz in der
Schweiz». Darin wies die Kommission darauf hin, dass die Qualität des Grundwassers
und damit auch des Trinkwassers in den letzten Jahren stärker in den Fokus von
Bevölkerung und Politik gelangt sei. So stimmte die Schweizer Bevölkerung etwa über
die Trinkwasserinitiative und die Pestizidinitiative ab und der Bundesrat thematisierte
dieses Thema auch in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik ab 2022
(AP22+). Vor diesem Hintergrund beauftragten die beiden
Geschäftsprüfungskommissionen im Januar 2020 die PVK mit einer Evaluation des
Grundwasserschutzes in der Schweiz. Darauf basierend erarbeitete die GPK-NR den
vorliegenden Bericht. Das BAFU habe im Rahmen der Arbeiten zu diesem Bericht darauf
hingewiesen, dass vor allem in drei Bereichen Vollzugsdefizite beim planerischen
Grundwasserschutz bestünden, obwohl die rechtlichen Vorgaben grösstenteils seit dem
Inkrafttreten der GschV im Jahr 1998 gälten. Zum einen hätten noch nicht alle Kantone
die Zuströmbereiche für die Trinkwasserfassungen definiert, worauf auch in der
angenommenen Motion Zanetti (sp, SO; Mo. 20.3625) hingewiesen wurde. Zum anderen
seien nicht um alle wichtigen Fassungen entsprechende Schutzzonen ausgeschieden
worden. Und drittens komme es auch an Orten, wo die Grundwasserschutzzonen
korrekt definiert seien, zu Nutzungskonflikten. Dies bedeute, dass die vorgegebenen
Nutzungseinschränkungen, etwa für die Landwirtschaft, nicht konsequent durchgesetzt
würden. Die GPK-NR kritisierte diese Defizite stark und erachtete es als dringend
notwendig, dass der Bund als Aufsichtsbehörde endlich griffige Massnahmen
durchsetze, um den Grundwasserschutz zu stärken. Zu diesem Zweck empfahl die GPK-
NR mehrere rechtliche Anpassungen. Erstens forderte sie verbindliche Fristen für die
Umsetzung aller rechtlich vorgesehenen Massnahmen des planerischen
Grundwasserschutzes durch die Kantone (Motion 22.3873). Zweitens solle der Bund
mehr Interventions- und Sanktionsmöglichkeiten bei Nichteinhaltung gesetzlicher
Vorgaben durch die Kantone erhalten (Motion 22.3874). Ein weiterer Punkt betraf die
konkrete Aufsicht des BAFU über den Vollzug der Kantone, wobei das BAFU proaktiver
agieren müsse. Beim Grundwasserschutz in der Landwirtschaft empfahl die GPK-NR
Verbesserungen beim so genannten «Gewässerschutzprogramm» (Postulat 22.3875).
Schliesslich müsse auch sichergestellt werden, dass die Akteurinnen und Akteure der
Raumplanung die Vorgaben des Gewässerschutzgesetzes stärker berücksichtigten. 7

RAPPORT
DATE: 28.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Bundesrat nahm Ende September 2022 Stellung zum Bericht der GPK-NR
«Grundwasserschutz in der Schweiz» und stimmte dabei den von der GPK-NR
abgegebenen Empfehlungen vollumfänglich zu. Der Bundesrat teilte folglich die Ansicht,
dass die Vollzugsdefizite in den Kantonen rasch behoben werden müssen, damit ein
besserer Schutz der Trinkwasserressourcen gewährleistet werden kann. Dafür müssten
die Rechtsgrundlagen, auf Basis derer der Bund den kantonalen Vollzug unterstützt und

AUTRE
DATE: 30.09.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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kontrolliert, gestärkt werden. Der Bundesrat plane daher unter anderem, im Rahmen
der laufenden Anpassung des Gewässerschutzgesetzes die Instrumente des Vollzugs
sowie die Verankerung des Grundwasserschutzes in der Raumplanung zu stärken. 8

Fristen für die Umsetzung der Massnahmen
des planerischen Grundwasserschutzes (Mo.
22.3873)

Protection des eaux

Im Rahmen ihres Berichts «Grundwasserschutz in der Schweiz» reichte die GPK-NR im
Juni 2022 nebst einer Motion zur Stärkung der Aufsichtsinstrumente und
Interventionsmöglichkeiten im Bereich des Grundwasserschutzes und einem Postulat
zur Stärkung des Gewässerschutzes in der Landwirtschaft auch die Motion «Fristen für
die Umsetzung der Massnahmen des planerischen Grundwasserschutzes» ein. Diese
Motion forderte, dass der Bundesrat im GSchG verbindliche Fristen für die Umsetzung
aller rechtlich vorgegebenen Massnahmen für den Grundwasserschutz durch die
Kantone festlegt. Dabei handle es sich um die Festlegung der Zuströmbereiche und der
Grundwasserschutzzonen und -areale, aber auch um die Ausscheidung der
Gewässerschutzbereiche sowie um die Erstellung der Gewässerschutzkarten. Mit diesen
rechtlich verbindlichen Fristen soll die Umsetzung beschleunigt und die
Kontrollfunktion des Bundes bei der Umsetzung gestärkt werden. Der Bundesrat
beantragte die Annahme der Motion. 9

MOTION
DATE: 28.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Wintersession 2022 befasste sich der Nationalrat mit drei Vorstössen der GPK-
NR zum Thema Grundwasserschutz. Es handelte sich dabei neben der Motion «Fristen
für die Umsetzung der Massnahmen des planerischen Grundwasserschutzes» (Mo.
22.3873) um die Motion «Klärung und Stärkung der Aufsichtsinstrumente und
Interventionsmöglichkeiten des Bundes im Bereich des Grundwasserschutzes» (Mo.
22.3874) sowie um das Postulat «Erhöhung der Wirksamkeit des
Gewässerschutzprogramms in der Landwirtschaft» (Po. 22.3875).
Die Kommissionssprechenden de Courten (svp, BL) und Pasquier-Eichenberger (gp, GE)
wiesen bezüglich der Motion zu den Umsetzungsfristen darauf hin, dass das
Bundesrecht bezüglich der Ausscheidung von Gebieten zum Grundwasserschutz bislang
durch die Kantone nur ungenügend umgesetzt werde und daher die Qualität des
Grundwassers nicht überall gewährleistet sei. Folglich brauche der Bund stärkere
Durchsetzungsinstrumente. Nachdem auch Umweltministerin Sommaruga die
Unterstützung des Bundesrates für die Motion 22.3873 signalisiert hatte, nahm der
Nationalrat diese stillschweigend an. 10

MOTION
DATE: 08.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Augmentation temporaire de la production
des centrales hydroélectriques

Force hydraulique

Le Conseil fédéral a adopté une nouvelle ordonnance pour augmenter temporairement
la production des centrales hydroélectriques. Cette décision s'inscrit dans l'agenda
gouvernemental pour sécuriser l'approvisionnement énergétique suisse à l'aube de
l'hiver 2022/2023. Les centrales hydroélectriques pourront disposer d'une plus grande
quantité d'eau afin d'augmenter leur production électrique. Cette autorisation prend
effet au 1er octobre 2022 et échoit sept mois plus tard. Par conséquent, un total de 45
centrales hydroélectriques pourront abaisser temporairement le débit résiduel d'eau
imposé par la loi sur les eaux (LEaux). En proposant une réduction du débit résiduel
d'eau, le Conseil fédéral a provoqué un torrent de critiques des milieux pro-
environnementaux. Pour être précis, plusieurs observateurs ont critiqué le sacrifice de
la biodiversité sur l'autel de la production d'énergie. En effet, la réduction du débit
résiduel d'eau risque d'altérer la reproduction et la migration des poissons. Face à ces
critiques, le Conseil fédéral a argumenté que, s'il était vrai qu'une telle modification à
long-terme aurait des conséquences irréversibles pour la biodiversité, un changement
temporaire engendre des conséquences «acceptables et proportionnées». 11

ORDONNANCE / ARRÊTÉ FÉDÉRAL SIMPLE
DATE: 30.09.2022
GUILLAUME ZUMOFEN
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Le débat sur les débits résiduels dans les cours d'eau avait fait couler beaucoup
d'encre à l'automne 2022. Dans les faits, le Conseil fédéral avait adopté une nouvelle
ordonnance pour permettre aux centrales hydroélectriques d'augmenter
temporairement leur quantité d'eau afin d'accroître la production électrique. De
nombreux observateurs avait critiqué le sacrifice de la biodiversité sur l'autel de la
sécurité d'approvisionnement énergétique.
D'après le Conseil fédéral, le supplément d'électricité produit, grâce à cette
ordonnance, a été nécessaire pour garantir la sécurité d'approvisionnement électrique.
Néanmoins, étant donné que le risque de pénurie d'énergie a diminué, le Conseil
fédéral a décidé d'abroger cette ordonnance. L'abrogation anticipée de l'ordonnance
est un soulagement pour la biodiversité des cours d'eau helvétiques. 12

ORDONNANCE / ARRÊTÉ FÉDÉRAL SIMPLE
DATE: 17.03.2023
GUILLAUME ZUMOFEN

Biodiversité, Constitution fédérale et 30 fois
plus de courant (Mo. 20.4154)

Energies alternatives

Du point de vue du député Kurt Fluri (plr, SO), la sécurité de l'approvisionnement en
énergie ne doit pas être garantie au détriment de la biodiversité. Dans sa motion, il cite
précisément le maintien des débits résiduels dans les cours d'eaux, définis par la loi
fédérale sur la protection des eaux (LEaux). Dans cette optique, il propose un
renforcement de l'énergie solaire afin de ne pas surexploiter les ressources
hydrauliques.
Le Conseil fédéral s'est opposé à la motion. Il a démontré les synergies entre l'énergie
solaire, qui fournit un surplus d'énergie en été, et l'énergie hydraulique, qui permet le
stockage d'énergie en prévision de l'hiver. De plus, il a confirmé que les critères
écologiques définis dans la LEaux étaient appliqués en Suisse.
La motion a été classée. Son examen n'a pas été achevé dans le délai de deux années.

MOTION
DATE: 30.09.2022
GUILLAUME ZUMOFEN

Adaptation des débits résiduels (Po. 23.3007)

Protection des eaux

Le Conseil national a accepté sans discussion un postulat déposé par la CEATE-CN
demandant au Conseil fédéral d'étudier la possibilité d'adapter les débits résiduels des
centrales hydroélectriques, en particulier pour les cours d'eau à faible potentiel
écologique. Cela permettrait, selon la commission, d'éviter des pertes de production
de l'ordre de 1.9 TWh par année et s'inscrirait dans le cadre des discussions autour de
la Loi fédérale sur un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies
renouvelables. 13

POSTULAT
DATE: 15.03.2023
KAREL ZIEHLI
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